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Tit. I

Seit der Gründung unserer Gesellschaft sind dreissig Jahre verflossen, und es läge der Gedanke nahe, einen

Rückblick auf diesen Zeitraum zu werfen, auf seine glänzenden und trüben Abschnitte. Aber es ist über diese

Periode schon so viel geschrieben worden, dass wir fürchten müssten, nur längst Bekanntes zu wiederholen. Zudem

sind die Gemüther gerade gegenwärtig weniger mit der Vergangenheit als mit der nächsten Zukunft beschäftigt, und

wir beschränken uns daher darauf, Ihnen unseni dreissigsten Geschäftsbericht in gewohnter Form vorzulegen.

I. Verliältniss zum Bund, zu den Kantonen und Landesgegenden.

Im Gebiete des Eisenbahnwesens sind im Berichtsjahr keine Bundesgesetze erlassen worden.

Dagegen hat der Bundesrath zwei Verordnungen erlassen, die eine vom 8. September über die Obliegenheiten

der Kontroiingenieure, die andere vom 24. November über die Konzessionen der Dampfbootunternehmungen.

Namentlich hinsichtlich der Letzteren liesse sich fragen, inwiefern der Bundesrath befugt sei, sich selber auf dem

Verordnungswege neue Kompetenzen beizulegen, die sich auf kein Gesetz gründen. Wir haben aber einstweilen keine

Veranlassung, diese Frage weiter zu erörtern.

Im Berichtsjahr fand zu Bern, aus Initiative dos schweizerischen Bundesrathes, eine internationale
Konferenz statt, zur Vereinbarung einheitlicher technischer Bestimmungen für den Eisenbalmbetrieb, speziell zur

Erleichterung der durchgehenden Benutzung des Rollmaterials. Die schweizerischen Bahnen waren dabei durch zwei

Abgeordnete vertreten, welche auf Grund vorberatliender Verhandlungen der technischen Oberbeamten der

Bahnverwaltungen an den Berathungen sich mit Erfolg betheiligten.

Gegen Scliluss des Jahres richtete das Eisenbahndepartement ein Kreisschreiben an die schweizerischen

Bahnverwaltungen, worin als nothwendig erklärt war, dass die im Ausland angewendeten, bewährten technischen

Einrichtungen zur Vermehrung der Betriebssicherheit auch in der Schweiz eingeführt werden; speziell waren als

solche genannt die Läutsignale längs den Bahnlinien, die Blocksignale, die solidarische Verriegelung der Weichen

»5

'lit. I

8eit dor dründunx unserer Oosollsobakt sind dreissix àtiro verliessen, und es läxe 6er dedanks nuke, einen

Itnekbiiek nut diesen Zeitraum cu verton, auk seine Zinnien,ien und trüben L.bsvbnitte. /Viisr es ist über diese

Keriode sebon so viel xosebrieben vorden, dass vir türebten müssten, nur länxst Lekanntos cu viederbolon. Zudem

sind die domütbor xorade xoxonvärtix vsnixor mit der Verxanxenbeit als mit der näebsten Zukunft besobäktixt, und

vir bosebränken uns datier darauf, Ilmen unsern droissixston desebäktsberiobt in xevobnter Korm vorculexen.

I. Veriiîiltniss /m» lîiinil, /n ill» Xiiiitoiieii iiiitl liîiiiiIesZeAkiitlkii.

Ini (Zobieto dos Kisenbalmvesens sind im Loriebtsjabr keine Lundosxosotce erlassen vorden.

Daxoxeo bat der llundesratb cvei Verordnunxon erlassen, die eine vom 3. September über die dblisxon-
beiten der Kontrolinxoniouro, die andere vom 24. November üder die Koncessionen der vampkbootullternebmullxon.
Kamentbeli liinsielrtlioli der Ketcteren Liesse sieb fragen, inviskern der kundosratb bokuxt sei, siel» selber auf dem

Vorordnunxsvexs neue Kompetenzen beiculexen, die sieb auk kein (Zosetc gründen. V/ir baben aber einstveilen keine

Voranlassun-;, diese Kraxe veitsr cu erörtern.

Im IZoriebtsMbr fand cu Lern, aus Initiative dos sebveicerisoben Ilundosratbos, eine internationale
Konkeronc statt, cur Voroinbarunx einboitlioker teelmisober Lestimmunxen für den Kisonbalmbetrisb, speciell cur

lürleiebtorunx der durebxebenden Lonutcunx des Kollmaterials. Die sebveicerisoben llabnsn varon dabei dureb cvei

Abgeordnete vertreten, volebe auk (Irund vorberatliendor Verbandlunxon der tsebnisebon Oberkeamton der Labn-

vervaltunxon an den IZoratbunxen sieb mit Krkolx botboilixten.

doxen Lebluss dos dabros riokteto das Kisenbakndopartsmont ein Kroissobroibon an die sebveiceriseben

kalinvorvaltunxon, vorin als notbvendix erklärt var, dass die im Ausland anxovendotkll, beväbrten tseknisobeo

Kinriobtunxon cur Vermekrunx der Letriobssioberboit aueb in der Lobveic einxekübrt vsrdon; speciell varsn als

solobe xenanut die Käutsixnale länxs den llalmlinien, die ülaeksixnale, die solidarisebe Verrioxelunx der sieben
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und Signale, die kontinuirlichen Bremsen. Das Schreiben verlangte die sofortige Anhandnahme dieser Einrichtungen

für alle von Schnellzügen befahrenen Linien und bis Ende 1884 deren allgemeine Durchführung. In Erwiederung

desselben erklärten sich die Bahnverwaltungen bereit, zu denjenigen Einrichtungen Hand zu bieten, welche nach den

bestehenden Verhältnissen zur Garantirung der Betriebssicherheit als nothwendig erkannt werden. Sie machten

jedoch aufmerksam, dass es nicht richtig wäre, Einrichtungen, welche für Linien mit grossem Verkehr und sehr

schnellen Zügen sich rechtfertigen, ohne jede Rücksicht auf die Kosten, auf Linien von ganz andern, weit

bescheideneren Verkehrsverhältnissen auszudehnen ; sie erachteten überhaupt als unerlässlich, dass hiebei die Linien

je nach ihrem verschiedenen Verkehrscharakter auch verschieden behandelt werden, und vermissten an dem

Kreisschreiben die nöthige Klarheit der Bestimmungen, um eine gedeihliche Lösung zu sichern. Daher wurde das

Departement ersucht, die einschlägigen Verhältnisse geraeinsam mit den Bahnverwaltungen einer gründlichen

Erörterung zu unterstellen, unter Bezugnahme auf Art. 31, Absatz 2 des Gesetzes über Bau und Betrieb der

Eisenbahnen, gemäss welchem der Bundesrath nach Anhörung der Bahnverwaltungen auf dem Wege des Reglementes

hierüber zu statuiren haben wird.

In unserm vorjährigen Bericht haben wir die Hoffnung ausgesprochen, dass die Verpfändung des auf

badischem Gebiete gelegenen Theils der Ostsektion der vormaligen Nationalhahn einer haldigen Erledigung

entgegengehe. Die Angelegenheit hat sich aber bis heute verzögert ; indessen fehlt nun bloss noch die endliche

Genehmigung des Protokolleintrags durch das hadische Ministerium, worauf der Ausgabe der Partialobligationen

nichts mehr im Wege stehen wird.

Die für das Berichtsjahr in Aussicht genommenen Arbeiten für Umgestaltung des sogenannten Bahnhofdreiecks

in Winterthur und für die neue Einführung der vier Ostlinien sind vollendet, und die betreffenden Verträge zur

Perfektion gelangt.

Die erstinstanzliche Erledigung des vom Komite für Begründung einer rechtsufrigen Zürichseebahn angehobenen

Prozesses gegen Auszahlung von Dividenden hat sich bis gegen das Ende des Berichtsjahres

hinausgezogen. Zur Unterstützung der Klage hatten sich die Regierungen der Kantone Zürich, Schaffhausen, Aargau und

Thurgau veranlasst gesehen, ein Gutachten über die Situation der Nordostbahn und die Auszahlung von Dividenden

ausarbeiten zu lassen und damit die Herren Ständerath Olivier Zsehokke in Aarau, Nationalrath Dr. Simon Kaiser

in Solothurn und Steinmann-Bucher in St. Gallen betraut. Diese höchst einseitige Arbeit wurde zwar der

Nordostbahnverwaltung nicht offiziell mitgetheilt und schien bloss bestimmt, die Presse und die Richter zu beeinflussen.

In der Ungewissheit, inwiefern das erstinstanzliche Gericht in seinem [Jrtheil auch die allgemeine Situation und die

Bilanz der Nordostbahn berücksichtigen werde, glaubte die Direktion das Gutachten nicht stillschweigend vorbeigehen

lassen zu dürfen, sondern dessen Irrthümer ebenfalls öffentlich berichtigen zu sollen. Das Gericht hat jedoch in seinen

Motiven zu dem vom 20. Dezember 1882 datirten Urtheil auf die Deduktionen des Gutachtens kein Gewicht gelegt,

sondern, auf ganz andere Erwägungen gestützt, gefunden, die Nordostbahngesellschaft sei nicht berechtigt, die in der

Generalversammlung vom 30. Juni 1881 beschlossene Dividende an die Prioritätsaktionäre auszurichten. Gegen dieses

Urtheil hat die Nordostbahndirektion die Berufung ans Obergericht erklärt.

Gegen die oben erwähnte berichtigende Beleuchtung des Gutachtens der Herren Zsehokke und Kaiser ist der

Direktion eine einzige Erwiederung bekannt geworden, welche jedoch der „Beleuchtung" keine Unrichtigkeit
nachzuweisen vermag, sondern nur unter Wiederholung einiger Ziffern des Gutachtens betreffend die verminderten

Betriebsausgaben der Nordostbahn in der Vermuthung gipfelt, dass die erzielten Betriebsersparnisse bloss durch die
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»ml Lignalv, die kontinuirlioben Bremsen. Das Lobreiben verlangte die sofortige Knliandnabme dieser Uiniiobtungen
kür Ms von Lebnelizügen bekabrenen Dinien und bis linde 1834 deren allgemeine Durobkübrung. In lirwioderung
desselben erklärten sieb <lis Dalmverwaltungen bereit, zu denjenigen Kinriobtungen llaud zu bieten, wolobs naob den

bsstebonden Verbältnissen zur Darantirung der Lotriebssiobsrbeit als notbwendig erkannt werden. Lie maobten

jsdoob aufmerksam, (lass s» niobt riebt!A wäre, Kinriobtungen, welobo kür Uinien mit grossem Verkebr und sebr

sobnellön Kügsn sieb rsobtksrtigsn, ebne jede Uüoksiobt auf die Hosten, auk Uinien von ganz andern, weit be-

sobeidenersn Verkebr»verbältnissen auszudebnen; sie sraebteten überbauet als nnerlässliob, dass biebsi die Uinien

je naob ibrsm vsrsobisdsnsn Vsrksbrsobaraktor aneb versvbisdsn bebandslt werden, und vermissten an dem Kreis-

sobreiben die nötbige Klarbsit der Bestimmungen, um sine godeibliobe Uösung zu siobern. Ueber wurde da»

Departement srsuebt, die einseblägigeu Verbältnisso gemeinsam mit den Babnverwaltungsn einer gründliobon Kr-

örterung zu unterstellen, unter Lszugnabme auk /Vrt. 31, Vbsatz 2 des Dosetzes über Lau und Betrieb der Uison-

baknen, gemäss welobsm der Bundesratb naob Knbörung der Baluivorwaltungen auk dem Wege des Lsglementos

bisrübsr zu statuiren babsn wird.

In unserm vorjäbrigen Boriobt babsn wir die Dokknung ausgesproobsn, dass die Verpfändung des auk

badisobsm Dsbiote gelegenen I'beils der Dstssktion der vormaligen Kationalbabn einer baldigen Krledigung

entgegengobö. Die ^ngelegonbeit bat sieb aber bis beute verzögert; indessen ksblt nun bloss noob die endliobo

Donebmigung dos I'rotokolleintrags durob das badisebo Uinisterium, woraus der Ausgabe der Bartialobligationen

niobts webr im XVegv stöben wird.

Die kür das Beriobtsjabr in Aussiebt genommenen Arbeiten kür Umgestaltung des sogenannten Babnbokdreisoks

in V inte r tb u r und kür die neue Kinkübrung der vier Dstlinien sind vollendet, und die betretenden Verträge zur

Borkektion gelangt.

Die erstinstanzliobs Krledigung des vom Komits kür Begründung einer reobtsukrigen Küriobssebabn angebobensn

Brozvsses gegen ^.uszablung von Dividenden bat sieb bis gegen das Kode des Beriobtsjabres binaus-

gezogen. Kur Unterstützung der Klage batten sieb die kegisrungen der Kantone Kllriob, Lobalkbausen, Aargau und

tburgau veranlasst gsssbsn, sin Dutavbton über die Lituation der Kordostbabn und die Vuszablung von Dividenden

ausarbeiten zu lassen und damit die Herren Ltänderatb Olivier Ksobokke in Karau, Kationalratli Dr. Limon Kaiser

in Lolotkurn und Lteinmann-Buoker in Lt. Dallen betraut. Diese böobst einseitige Arbeit wurde zwar der Kordost-

babnverwaltung niobt offiziell mitgetkeilt und sobien bloss bestimmt, die Bresse und die Riobter zu besintlussen.

In der Ungswissbeit, inwiokern das erstinstanzliobs Deriobt in seinem Urtbeil auob die allgemeine Lituation und die

Bilanz der Kordostbabn bsrüoksiobtigsn werde, glaubte die Direktion das Dutaobton niobt stillsokweigend vorbsigeben

lassen zu dürfen, sondern dessen Irrtbümer ebenfalls ötentliob berivktigen zu sollen. Das Deriobt bat jedoob in seinen

ülotivon zu dem vom 20. December 1832 datirtsn Urtbeil auk die Deduktionen des Dutaobtsns kein Dswiobt gelegt,

sondern, auk ganz andere Krwägungsn gestützt, gefunden, die Kordostbabugesellsobakt sei niobt bereobtigt, die in der

Deneral Versammlung vom 30. luni 1831 besoblossene Dividende an die Brioritätsaktionäre auszuriobten. Degen dieses

Urtbeil bat die Kordostbabndirsktion die Berufung ans Dbergsriobt erklärt.

Degen die oben srwäbnts boriobtigends Beleuobtung dos Dutaobtsns der Herren Ksobokke und Kaiser ist der

Direktion eine emsige Krwiedsrung bekannt geworden, welobs jedoob der .,Beleueblung" Keine Unriobtigkoit naob-

zuweisen vermag, sondern nur unter IViedsrbolung einiger Killern dos Dutaobtsns betrelkend die verminderten Be-

triebsausgabsn der Kordostbabn in der Vermutbung gipfelt, dass die erzielten Betriebsersparnisse bloss durob die
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Oberaufsicht der „Eisenbahnbank" bedingt und daher nicht haltbar seien. Diese Vermuthung wird wiederholt damit

zu begründen versucht, dass die Beleuchtung der Direktion dieses Einflusses der Eisenbahnbank keine Erwähnung thue.

Wir haben in unserm Geschäftsbericht pro 1878, pag. 13 und 14, über die Wahl des gemischten Komite,
welches die Ausführung der Übereinkunft mit der Eisenbahnbank betreffend die einzuführenden Ersparnisse
überwachen sollte, das Notlüge mitgetheilt, in unserer Beleuchtung des Gutachtens diese Überwachung aber desshalb

nicht erwähnt, weil weder das Komite noch die Eisenbahnbank von dem diesfälligen Rechte Gebrauch machten. Die

eingeführten Betriebsersparnisse entsprechen allerdings der Übereinkunft mit der Eisenbahnbank; aber sie sind auch

mit der Regelmässigkeit und Sicherheit des Betriebes gar wohl verträglich, und geben daher zu keinerlei Besorgnissen

Yeranlassung.

In unserm vorjährigen Geschäftsberichte haben wir über die Verhandlungen berichtet, welche behufs des Baues

der Wynenthalbahn gepflogen worden waren. Bekanntlich ist durch den Südbahnvertrag den beiden

Gesellschaften der Centraibahn und der Nordostbahn die Betheiligung an dieser Zweigbahn mit einem Drittel der Kosten

oktroyirt worden. Um diese Kosten in angemessenen Grenzen zu halten, haben sich die beiden Gesellschaften, auch

im Interesse der Landesgegend, für den Bau einer schmalspurigen Strassenbahn ausgesprochen. Das Gründungs-
komite hat nach einigem Widerstreben schliesslich dieser Anschauung ebenfalls zugestimmt, und es ist dann unterm
26. Dezember 1882 mit beidseitigem Ratifikationsvorbehalt ein Vertrag vereinbart worden, welcher zum Zwecke der

Erbauung der genannten Bahn die Gründung einer Aktiengesellschaft vorsieht mit einem Kapital von Fr. 750,000,

woran die Nordostbahn und die Centraibahn sich je mit 250 Aktien zu Fr. 500 zu betheiligen hätten, während die

übrigen 1000 Aktien von den betheiligten Gemeinden aufzubringen wären.

Unserem Verwaltungsrath ist dieser Vertrag jedoch noch nicht zur Ratifikation vorgelegt worden, weil es noch

ungewiss ist, ob das Komite dio von bethoiligtor Soito zu zeiohnondon 1000 Aktien zusammenbringen werde. Die

Erfahrungen mit der Nationalbahn sind geeignet, die Gemeinden etwas bedächtlicli zu machen, und dass sich für
schweizerische Eisenbahnen noch unbetlieiligtes Privatkapital fludo, ist angesichts dor in offiziellen Kreisen waltenden

Tendenzen kaum zu erwarten.

Wir haben hier noch der Erledigung einer älteren Differenz Erwähnung zu thun. Bekanntlich hat die

Nordostbahn im Jahr 1876 die Übernahme der Linie Örlikon-Bülac h-Regensberg auf Grundlage der

Bestimmungen des diesfälligen Vertrags erklärt. Das Komite der Unternehmung glaubte aber, die Schlussrechnung der

Nordostbahn nicht anerkennen zu können und noch eine Nachvergütung von Fr. 6. 67 Cts. per Obligation fordern zu

sollen. Damalige Vergleichsofferten wurden .nicht annehmbar erklärt und die Sache blieb pendent bis im Berichtsjahr,
in welchem sie durch eine Nachzahlung von Fr. 3 per Obligation erledigt wurde. Die daherige Ausgabe von Fr. 6798

erscheint unter den Abschreibungen.

II. Verhältniss zu andern Transportanstalten.

Die Aufgaben kommerzieller Art, welche die Konferenz der schweizerischen Eisenbahnen
zu besorgen hat, haben sich erheblich vermindert und sind in der Regel nur noch von sekundärer Bedeutung, theils

in Folge Bildung der kommerziellen Union, wodurch für den Güterverkehr ein engerer, nur einen Theil der Bahnen

umfassender Verband geschaffen wurde, theils weil die Westschweizerischen Bahnen sich bis jetzt zur Annahme des

sogenannten Reformsystems für den Güterverkehr nicht entschliessen konnten und in Folge dessen die, auf Anwendung
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Oberauksiokt der ^Kisendakndank" bedingt und dakor niokt kaltbar seien. Disse Vorinutkung wird wioderliolt damit

?u begründen versnobt, dass die Doleuoktung der Direktion dieses Kindussos der Kisenbakabank keine Krwäknung tkue.

Wir baden in unsoim Desokäktsberiokt pro 1878, pag. 13 und 14, über dis Wakl des gemisokton Komite,
welokes dis àsfûkrung der Übereinkunft rait der Kisenbaknbank betreffend die oin/.ukükronden Krsparnisse über-

waokon sollte, das Kötkigs mitgotkeilt, in unserer Deleuoktung dss L-ulneliteiis diese Übsrwaobung aber dessku.Il>

niokt orwäknt, weil weder das Komite nook die Kisenbalinbank voll dem diestalligen Itoekte Debrauoli maei>tsn. Die

eingetukrten Detriebsorsparnisse entspreolren allerdings der Übereinkunft mit der Kisenbaknbank; aber sie silld aueli

mit der Itegelmässigkeit und Ziokerksit des Detrisbss Zur wokl verträgliok, und Aöden duder ?u keinerlei Desorg-

llissen Veranlassung.

In unserm vorjäkrigen Desokäktsboriokto liuden wir über die Verkandlungen doriektet, weleds beduks des Danes

der IV v » vnt d u l b a l> >> gepflogen worden waren. Dekanntllok ist durod den Düdbaknvsrtrag den dsiden (Zesell-

sekakten der üentralbabn und der Kordostbakn die Detkeiligung an dieser ^wsigbakn mit einem Drittel der Hosten

oktro^irt worden. Dm diese Hosten in angemessenen (Ironien ?u kalten, kaden sied die deidsn Dosellsokakten, anek

im Interesse der Dandosgegsnd, für den Dan einer sokmalspurigsn Dtrassenbakn ausgesprooken. Das Dründungs-
konnte kat naek einigem Widerstreben sokliessliok dieser Vnsokauung ebenfalls angestimmt, nnd es ist dann unterm
26. Dezember 1882 mit deidseitigsm katitikationsvorbelialt ein Vertrag versinkart worden, weloker ?um ^weoks der

Krbauung der genannten Dakn die Drllndung einer Wktieugesellsokakt vorsiekt mit einem Kapital von Kr. 756,666,

woran die Kordostbakn und die Oentralbakn siek p> mit 256 Vktien zu Kr. 566 ?u betkeiligon kätten, wäkrend die

übrigen 1666 Aktien von den betkeiligten Demeinden anzudringen wären.

Unserem Vorwaltungsratk ist dieser Vertrag jedoek iiovk niekt ?ur katillkatiou vorgelegt worden, weil os nook

ungewiss ist, od das Konnte die von dotkeiligtor 8oite ?,n /eiolmonden 1666 Vktien zusammenbringen werde. Die

Krkakrungen mit der Kationalbalin sind geeignet, die Gemeinden etwas dedäoktliok ?» maoken, und dass sied kür

sokwoizerisoke Kisenbaknsn nook unbetdeiligtes Drivatkapital ündo, ist angosiokts der in oktiziellsn Kreisen waltenden

Kondonükn kaum ?u erwarten.

Wir kaden kier nook der Krledigung einer älteren Differenz Krwäknung ?u tkuu. Dskanntliok kat die Kord-
ostdakn im lalir 1876 die Übernakmo der Kinio Örlikon-Dülaob-Dögsnsberg auk Drundlage der

Dostimmungen des disskälligen Vertrags erklärt. Das Konnte der Dnternekwung glaudte ader, die Loklussreoknung der

Kordostbabn niekt anerkennen ?u können und nook eine Kaokvergütung von Kr. 6. 67 üts. per Obligation fordern ?u

sollen. Damalige Vergloioksotkerten wurden.niekt annokmdar erklärt und die Daoke dlied pendent dis im Dsriokts^akr,

in welokem sie durok eine Kaokzaklung von Kr. 3 per Obligation erledigt wurde. Die dakerigs Ausgabe von Kr. 6798

ersoksint unter den ^bsokreibungen.

II. Vvl'luìltlàs XII iìiulei» tl!IIl81>vftiIII8tilIt6II.

Die Aufgaben kommerzieller ^.rt, weloke die Konteren? der sok weizerisoken Kisendadnen
?u besorgen kat, baden sied erkedliok vermindert und sind in der Kegel nur nook von sekundärer Dedeutung, tksils

in Kolgo Dildung der kommerziellen Dnion, wodurok kür den Oütervsrkekr sin engerer, nur einen Kkeil der Daknsn

umfassender Verband gesoliaöen wurde, tkeils weil dis Westsokweizsrisoken Daknen sied dis ^et?t zur ànakme des

sogenannten KökoriN8)'stems für den Düterverkekr niokt entsokliessen konnten und in Kolge dessen die, auf Anwendung
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